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9. Zusatzvereinbarung 
 

zu dem am 10. November 1956 zwischen dem Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger und der Ärztekammer für Vorarlberg (im Folgenden kurz 

Kammer) abgeschlossenen Gesamtvertrag mit Zustimmung und Wirkung für den 

Versicherungsträger Vorarlberger Gebietskrankenkasse (im Folgenden kurz 

Versicherungsträger) wie folgt: 

I. 
§ 4 wird folgender Absatz (7) angefügt: 
 
„(7) Zur nachhaltigen Förderung von Bewerbungen bei der Ausschreibung von 
Kassenvertragsstellen für Allgemeinmedizin unterstützen die Vertragspartner die 
Ausbildung von Ärzten für Allgemeinmedizin im Rahmen der verpflichtenden 
Lehrpraxis. Zu diesem Zweck erhält jeder Vertragsarzt für Allgemeinmedizin, der 
nach den Bestimmungen der zum 01.06.2018 in Kraft getretenen 
Rahmenvereinbarung über die Durchführung der Lehrpraxis für Allgemeinmedizin in 
Vorarlberg einen Lehrpraktikanten ausbildet, ab 01.01.2019 einen Zuschuss zu 
seinen Aufwendungen in Höhe von monatlich EUR 200,00. Dieser Zuschuss wird ab 
1.1.2020 entsprechend der durchschnittlichen Erhöhung der Punktewerte der VGKK-
Honorarordnung (Anlage A, Erster Teil, Erstes Kapitel, Allgemeine Bestimmungen, 
Pkt. 2) gleichzeitig mit diesen erhöht. Dieser Zuschuss wird vom Lehrpraxisinhaber 
beim Versicherungsträger innerhalb von vier Wochen nach Beendigung einer jeden 
Lehrpraxisausbildung schriftlich angefordert. Diese Zuschüsse werden aus Mitteln 
des von Kammer und Versicherungsträger errichteten Innovationstopfes finanziert. 

 
II. 

 § 12 Abs 4 wird dahingehend geändert, dass er folgendermaßen lautet:  

 

„(4) Auch ein zu einem Krankenbesuch nicht verpflichteter Vertragsarzt ist berechtigt, 

dem Versicherungsträger den Krankenbesuch einschließlich der Wegegebühren 

nach Maßgabe der Bestimmungen der jeweils gültigen Honorarordnung zu 

verrechnen.“ 

III. 

Diese Zusatzvereinbarung tritt mit 01.01.2019 in Kraft. 
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